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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume 
nach § 34 i. V. m. Anlage 10 HOAI und die Leistungen der Freianlagenplanung nach § 39 i. V. m. 
Anlage 11 HOAI, die für eine funktionstaugliche, zweckentsprechende und mangelfreie Errich-
tung erforderlich sind. Die Leistungen haben insbesondere den technischen, gestalterischen und 
wirtschaftlichen Vorstellungen und Zielen des AG zu entsprechen. Das umfasst insbesondere die 
in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Leistungen, ohne dass damit die Leistungspflichten 
des AN abschließend bestimmt wären.  
 

(2) Gegenstand dieses Vertrages sind darüber hinaus folgende Leistungen: 

- Fortschreibung Brandschutzkonzept (einschließlich konstruktiver Brandschutz, Flucht-, 
und Rettungswege), Das Brandschutzkonzept Stand 01.12.2023 von META architektur 
GmbH stellt die Grundlage dar und wird fortgeschrieben. 

- Leistungen Wärmeschutz und Energiebilanzierung (Anlage 1 Ziff. 1.2.1 HOAI), insbeson-
dere Erstellung des Wärmeschutznachweises (LPH 3-4 gem. Anlage 1 Ziff. 1.2.2 HOAI. Die 
bereits erbrachten Leistungen der LPH 2 - Vordimensionierung der relevanten Bauteile des 
Gebäudes des Ingenieurbüro Rochel sind zu berücksichtigen. 

- Erstellung von Gutachten zur Bauakustik und Raumakustik (Anlage 1 Ziff. 1.2.1 HOAI), (LPH 
2-4 gem. Anlage 1 Ziff. 1.2.2 HOAI. 

(3) Der AN schuldet alle erforderlichen Leistungen, insbesondere Planungs-, Koordinierungs-, Be-
treuungs-, Beratungs- und Überwachungsleistungen, die für eine reibungslose und mangelfreie 
sowie funktionstaugliche, zweckentsprechende Errichtung des Bauvorhabens vorausgesetzt 
sind. Seine Leistungen hat der AN unter Beachtung der geltenden öffentlich-rechtlichen und man-
gelfreie sowie funktionstaugliche, zweckentsprechende Errichtung des Bauvorhabens vorausge-
setzt privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvorhabens, insbesondere der 
planungs-, bauordnungs- und nachbarschaftsrechtlichen Bestimmungen, der anerkannten Re-
geln der Baukunst und Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach 
dem Grundsatz größtmöglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf 
die späteren Unterhaltungs- und Betriebskosten. 

(4) Soweit dieser Vertrag nicht anderes bestimmt, gelten ergänzend die Bestimmungen HOAI in der 
jeweils bei Beauftragung geltenden Fassung und das Werkvertragsrecht gem. § 631 ff. BGB.  

 

§ 2 Beschreibung des Bauvorhabens 

 Die Beschreibung des Bauvorhabens ergibt sich aus der Aufgabenbeschreibung, die als Anlage 

B der Vergabeunterlagen zum Teilnahmewettbewerb Vertragsbestandteil wird. 

 



Vertragsentwurf Stand 28.01.2025 
 

3 
 

§ 3 Leistungsumfang 

(1) Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der AG nicht nach § 3 Abs. 2 
mit Vertragsschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der AG sie 
gemäß § 3 Abs. 3 abruft. Der AG behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner 
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken. 

(2) Mit Vertragsschluss beauftragt der AG in der Leistungsstufe I den AN zunächst alle Grundleis-
tungen der Leistungsphasen 3 bis 4 (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) der Leistungsbil-
der 

 Gebäude und Innenräume nach § 34 i. V. m. Anlage 10 HOAI  

Freianlagen nach § 39 i. V. m. Anlage 11 HOAI. 

Gleichzeitig werden die in § 1 Abs. 2 genannten Leistungen beauftragt. 
 
Die bereits vorliegende Vorentwurfsplanung LPH 2 von META architektur GmbH stellt die Grund-
lage für die weiterführende Planung der o.g. Leistungsbilder dar.  
 

(3) Der AG beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere 
Leistungen nach § 3 Abs. 4 abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich. Der AN hat den AG zur Ver-
meidung von Störungen im Planungsablauf bzw. in der Ausführung des Vorhabens rechtzeitig 
auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung über den Abruf 
im Rahmen der weiteren Leistungsstufe kann der AG berücksichtigen, ob nach Maßgabe der 
bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemäß § 4 gewährleistet 
ist. 

Der AG ist berechtigt, weitere Leistungsstufen im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, so-
lange keine Kündigung des AN erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt 
sachgerecht ist, ist der AG auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner 
Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken, sofern es sich um 
abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnötige Teilung von Leistungsstufen ver-
mieden werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der AN ist ver-
pflichtet die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der AG sie ihm über-
trägt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemäß den Regelungen dieses Vertrages kann 
der AN keine Erhöhung seines Honorars ableiten. 

(4) Über den Umfang der Leistungsstufe I hinausgehende Leistungen für die dort bezeichneten Leis-
tungsbilder werden in folgenden Leistungsstufen abgerufen: 

Leistungsstufe II Leistungsphasen 5 - 7 (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, 
Mitwirkung bei der Vergabe) sowie Freianlagenplanung bis zur Leis-
tungsphase 7 

Leistungsstufe III Leistungsphase 8 – 9 (Objektüberwachung und Objektbetreuung) sowie 
Freianlagenplanung bis zur Leistungsphase 8. 
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 Der AN hat sämtliche Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphasen zu erbringen. 

(5) Im Rahmen der Rechnungsprüfung hat der AN auch zu prüfen, ob die Rechnungslegung den 
vertraglichen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob vertraglich vereinbarte Nachlässe 
oder sonstige Abzüge berücksichtigt sind. Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen be-
stimmte Zahlungen von Bedingungen oder dem Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Doku-
mentation, etc.) abhängig sind, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur 
dann freigeben, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. 

  

§ 4 Kosten 

(1) Die Parteien werden auf Grundlage der Kostenberechnung nach Fertigstellung der Entwurfspla-
nung (Leistungsphase 3) eine verbindliche Kostenobergrenze für die Kosten der Kostengruppe 
300 bis 700 vereinbaren.  

(2) Die Einhaltung dieser Kostenobergrenze hat für den AG oberste Priorität. Der AN verpflichtet sich 
vor diesem Hintergrund ausdrücklich, seine Pflichten zur Kostenermittlung und -überwachung 
ordnungsgemäß durchzuführen und den AG von Kostensteigerungen zu informieren, sobald 
diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei erkennbaren Kostensteigerungen Vor-
schläge zu Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschläge müssen auch Hin-
weise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualität und die Termine des Bauvorha-
bens enthalten. 

 

§ 5 Sonderfachleute 

(1) Der AN hat den AG über den notwendigen Einsatz von weiteren Sonderfachleuten zu beraten. 
Der AG beauftragt die fachlich Beteiligten nach vorheriger Beratung mit dem AN.  

(2) Der AN ist verpflichtet, evtl. beauftragten Sonderfachleuten jederzeit die für die Durchführung der 
jeweiligen Leistungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und Einblick in die Unterlagen zu ge-
statten. Im gleichen Maß ist er berechtigt, Auskünfte bei den Sonderfachleuten einzuholen und 
deren Unterlagen einzusehen. 

(3) Der AN hat die Planungs- und Geschehensabläufe der Sonderfachleute in technischer, terminli-
cher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu koordinieren, zu steuern und federführend zu 
überwachen. Die Planungsergebnisse der Sonderfachleute hat der AN fortlaufend in seine Pla-
nung zu integrieren. 
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§ 6 Honorar 

(1) Honorargrundlage sind die nach §§ 4, 6 und §§ 33 und 38 HOAI i. V. m. der DIN 276 in der jeweils 
aktuellsten Fassung ermittelten anrechenbaren Kosten (Kostenberechnung bzw. so lange diese 
nicht vorliegt die Kostenschätzung).  
 

(2) Die baulichen und sonstigen Anlagen werden folgenden Honorarzonen zugeordnet: 
  

Leistungsbild Honorarzone gem. § 5 
HOAI 

Honorarsatz 
gem. § 7 HOAI 

Objektplanung III Basishonorar 
Freianlagenplanung III Basishonorar 

 

(3) Das Honorar für die in § 1 Abs. (2) genannten Leistungen beträgt gemäß Angebot des AN vom 
[Datum]: xxx EUR 

(4) Gemäß dem Angebot des AN vom [Datum] wird ein Zu-/oder Abschlag pauschal in Höhe von 
[Zahl] % Prozent vereinbart. 

(5) Im Falle der Beauftragung weiterer Leistungen gem. § 3 Abs. 4 gilt für die Vergütung des AN 
folgendes: 

a) im Falle der Beauftragung weiterer in der HOAI geregelter Leistungsbilder und/oder -phasen 
erhält der AN für die ordnungsgemäße und vollständige Erbringung der jeweiligen Leistungs-
bilder/-phasen das jeweilige Basishonorar nach HOAI. Die vorstehenden vertraglichen Re-
gelungen gelten sogleich. 

b) für weitere besondere Leistungen besteht ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung nur dann, 
wenn das Honorar vor Ausführung der Leistungen schriftlich vereinbart wurde. Für solche 
besonderen Leistungen soll eine Pauschalvergütung vereinbart werden, die sich am voraus-
sichtlichen Zeitaufwand und den nachfolgenden Stundensätzen orientieren soll. Diese Stun-
densätze gelten auch im Falle, dass die Parteien in sonstigen Fällen eine Abrechnung nach 
Zeitaufwand vereinbaren. In diesen sonstigen Fällen hat der AN bei Rechnungsstellung der 
jeweiligen besonderen Leistung den angefallenen Zeitaufwand prüfbar abzurechnen:  

Architekt/Fachingenieur: [Betrag] EUR/Stunde 

technischer/wirtschaftlicher Mitarbeiter: [Betrag] EUR/Stunde 

 

(6) Nebenkosten nach § 14 HOAI werden pauschal mit [Zahl] % Prozent 

 
vom Nettohonorar der Grundleistungen honoriert. In der Pauschale sind insbesondere folgende 
Leistungen enthalten: 
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 Ausfertigung von Plänen und zeichnerischen Darstellungen sowie textliche Unterlagen: 
 digitale Form aller Pläne, Zeichnungen, textlichen Unterlagen und Berechnungen im pdf-, doc-, 
gaeb-,shape-,excel-, dwg- und dxf-Format. 

 

Papierform: In den Leistungsphasen 3 und 5-9 in 2-facher Ausfertigung, in den Leistungsphasen 
4 in 7-facher Ausfertigung. 

 

(7) In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist in der jeweils 
gesetzlich geltenden Höhe gesondert in der Rechnung auszuweisen. 

(8) Verzögert sich die Bauzeit (Leistungsphase 8) aufgrund von Umständen, die der AN nicht zu 
vertreten hat wesentlich, so ist für den Mehraufwand eine zusätzliche Vergütung schriftlich zu 
vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 % der festgelegten Bauzeit gemäß des Bauzeiten-
plans ist durch das Honorar abgegolten.  

 Die zusätzliche Vergütung für eine darüber hinausgehende Bauzeit richtet sich hier nach den 
tatsächlichen Mehraufwendungen des AN, die ohne die Bauverzögerung nicht entstanden wären.  

 

§ 7 Zahlungen 

(1) Der AN erhält Abschlagszahlungen jeweils nach Vorlage einer prüfbaren Abschlagsrechnung für 
die jeweils nachgewiesenen und vertragsmäßig erbrachten Leistungen und des aktualisierten 
Nachweises des Versicherungsschutzes.  

(2) Die Honorarschlusszahlung wird fällig, wenn der Architekt die ihm obliegenden Leistungen voll-
ständig und vertragsgemäß erbracht hat, diese abgenommen sind, der AN eine prüffähige Hono-
rarschlussrechnung vorgelegt hat und der AG diese geprüft hat. Die Parteien vereinbaren für die 
Prüfung der Honorarschlussrechnung einen Prüfungszeitraum von zwei Monaten ab Zugang der 
Rechnung beim AG. § 650s BGB bleibt unberührt. 

 

§ 8 Termine 

(1) Der AN ist verpflichtet, die von ihm geschuldeten Leistungen zu den in dem als Anlage 2 beige-
fügten Terminplan genannten Zwischenterminen zu erbringen.  

(2)  Der AN ist verpflichtet, den AG unverzüglich auf Terminüberschreitungen hinzuweisen, sobald 
diese erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschläge zur 
Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende Optimierungs-
maßnahmen einzuleiten und zu überwachen. Die Vorschläge müssen auch Hinweise zu den vo-
raussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualität des Bauvorhabens enthalten. Die 
Verpflichtungen in diesem Absatz gelten unabhängig davon, ob der AN eine Terminüberschrei-
tung zu vertreten hat oder nicht. 
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§ 9 Allgemeine Rechte und Pflichten 

(1) Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Tech-
nik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz größtmög-
licher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die späteren Unterhal-
tungs- und Betriebskosten. 

(2)  Der AN hat seine Leistungen für das Bauvorhaben unter Beachtung der geltenden öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvorhabens, insbeson-
dere der planungs-, bauordnungs- und nachbarschaftsrechtlichen Bestimmungen zu erbringen. 

(3)  Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es sei 
denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien 
Ermessen des AG. 

(4) Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagenun-
verzüglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig 
oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den 
Projektzielen nicht vereinbar ist. 

 

§ 10 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

(1)  Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt und verpflich-
tet, die ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen anzuhal-
ten und ihnen gegenüber die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer 
Leistungen erforderlich sind. Soweit Anordnungen zu treffen sind, die geänderte und/oder zusätz-
liche Vergütungsansprüche der ausführenden Unternehmen begründen können, hat er den Auf-
traggeber unverzüglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur vertragsgemäßen 
Ausführung bleibt davon unberührt. Der Auftragnehmer darf keine Anordnungen treffen, die ge-
änderte und/oder zusätzliche Vergütungsansprüche der ausführenden Unternehmen begründen 
können, es sei denn, er hat zuvor – unter Hinweis auf die geänderte und/oder besondere Vergü-
tung – die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt oder wenn Gefahr im Verzuge 
besteht und das Einverständnis des Bauherrn nicht zu erlangen war. Die Anordnungsbefugnis 
des Auftragnehmers zur Aufrechterhaltung der vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen 
bleibt davon unberührt.  

(2)  Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber einzu-
gehen. Dies gilt insbesondere für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen 
sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 

 

§ 11 Besprechungen 



Vertragsentwurf Stand 28.01.2025 
 

8 
 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Be-
sprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese Termine 
sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Übersendung von Un-
terlagen zu unterstützen. Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm geführten Besprechungen 
und Verhandlungen Niederschriften. Diese sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. 

 

§ 12 Koordination 

Der Auftragnehmer hat die Fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu 
koordinieren, dass sich die einzelne Fachplanung zielgerichtet in die Objektplanung integrieren 
lässt. 

 

§ 13 Besondere Leistungspflichten 

(1) Die Leistungen der Leistungsphase 5 der HOAI sind erbracht, wenn die in Leistungsstufe 
1 erarbeitete Lösung der Planungsaufgabe nach Maßgabe des beschriebenen Leistungs-
umfanges ausführungsreif durchgeplant und dargestellt ist, die zur Vorbereitung der 
Vergabe für die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der 
Planvorgaben DIN- gerecht und so vollständig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage 
eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden können, die 
Ausführungsplanung die Kostenziele nachweislich einhält, sowie die fortgeschriebenen 
Ausführungspläne mit der tatsächlich zu realisierenden Ausführung übereinstimmen, die 
Prüfbemerkungen des Auftraggebers eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber 
anerkannt sind. 

(2) Die Leistungen der Leistungsphasen 6 und 7 HOAI sind erbracht, wenn unter Berück-
sichtigung der vereinbarten Quantitäts-, Qualitäts-, Kosten- und Terminziele die zur Re-
alisierung der ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar er-
mittelt sind und die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschöpfend 
aufgestellt sind, die Prüfung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlags-
reif abgeschlossen ist, die Kostenkontrolle entsprechend und die finanzielle Zuschlags-
reife bestätigt, der Kostenanschlag vorliegt und vom Auftraggeber anerkannt ist sowie 
die fortgeschriebenen Ausführungspläne mit der tatsächlich zu realisierenden Ausfüh-
rung übereinstimmen. Hierzu gilt Folgendes: 

Kostendarstellung: 
 
Vor der ersten Ausschreibung gliedert der Auftragnehmer die Kostenberechnungen in 
vergabeorientierte Kostenkontrolleinheiten, angelehnt Muster 16 der RBBau. Bei der 
Ausschreibung der ersten Leistung legt der Auftragnehmer eine Aufstellung, analog Mus-
ter 17 RBBau, an und stellt das Ergebnis der Ausschreibung den in der entsprechenden 
Kostenkontrolleinheit ausgewiesenen Beträgen gegenüber. Anstelle der Muster der 
RBBau können vom Auftragnehmer hierfür auch gleichwertige und vom Auftraggeber be-
stätigte Kostenkontroll- Instrumente/ Formulare angewendet werden.  
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Kostenanschlag: 
 
Der Kostenanschlag gemäß DIN 276 ist dem Auftraggeber fortlaufend, mindestens mo-
natlich und nach aktuellem Ausschreibungsstand und vor Beginn der Ausführungsarbei-
ten vorzulegen. Die Feststellung des Kostenanschlages nach Beginn der eigentlichen 
Ausführungsarbeiten bedarf der ausdrücklichen Anerkennung des Auftraggebers. 

(3) Die Leistungen für die Leistungshase 8 HOAI sind erbracht, wenn alle Leistungen der 
ausführenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfüllung 
der vereinbarten Quantitäts-, Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgabe vollständig erbracht, 
abgenommen und schlussgerechnet sind, alle bei der Abnahme der Bauleistungen fest-
gestellten Mängel beseitigt sind, und- die Kostenkontrolle/Kostenfeststellung abschlie-
ßend dokumentiert ist sowie eine vollständige Dokumentation vorliegt. 

Der Auftragnehmer hat seine für die Bauausführung erforderlichen Leistungen so zu er-
bringen, dass der mit den ausführenden Firmen vereinbarte Bauablauf störungsfrei ver-
läuft.  

Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre Prüfbarkeit zu prüfen und wenn prüf-
bar, 

☒ fachtechnisch und rechnerisch 

☒ sachlich und rechnerisch 

zu prüfen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken zu versehen. (Prüfung 
nur kumulierte Nettoleistung). Für die Feststellungsvermerke ist jeweils ein Rechnungs-
exemplar des ausführenden Unternehmens zu verwenden. Der Stand der Abrechnungen 
ist jeweils auf einem gesonderten Rechnungsübersichtsdeckblatt durch den AN zu doku-
mentieren. Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden 
Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten: 

- Abschlagsrechnungen 8 Kalendertage, Skontorechnungen innerhalb von 2 Tagen 

- Schlussrechnungen 18 Kalendertage 

 
Der Auftragnehmer hat seine Kostenkontrolle auf der Basis vergabeorientierter Kosten-
einheiten fortlaufend zu führen und regelmäßig, mindestens monatlich dem Auftraggeber 
zu übergeben. 
 
 

(4)  Die Leistungen der Leistungsphase 9 sind erbracht, wenn die bis zum Ablauf der Verjäh-
rungsfristen nach Abnahme der letzten Bauleistung erkannten Mängel beseitigt und ab-
nahmefähig sind. Alle anderen Grundleistungen (Objektbegehung und Mitwirkung bei der 
Freigabe von Sicherheiten) erbracht sind, wenn sie jeweils vertragsgemäß und fristge-
recht vorliegen. 
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§ 14 Fachlich Verantwortliche 

Die Namen und Qualifikation der fachlich Verantwortlichen für die Erbringung der vertrag-
lichen Leistungen ergeben sich aus den vom AN im Vergabeverfahren eingereichten Un-
terlagen. Abweichungen hiervon bedürfen der vorherigen Einwilligung des AN. 

 

§ 15 Baubüro 
 

Der AG stellt kein Baubüro zur Verfügung. Der AN ist nicht verpflichtet, an der Baustelle 
ein Baubüro zu unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen der Bauausführung vorzu-
nehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Ar-
beiten richtet, aber mind. 3 x wöchentlich. 

 
 

§ 16 Abnahme 

Die Leistungen des AN müssen förmlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN 
und der AG nach ordnungs- und vertragsgemäßer Erbringung sämtlicher geschuldeter - 
gegebenenfalls auch nach Vertragsschluss beauftragter weiterer Leistungen des AN ein 
von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Für eine Teilabnahme gilt § 
650s BGB. 

 

§ 17 Kündigung 

(1)  Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Ver-
trag kündigen.  

 

(2) Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten 
hat, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Er 
muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kos-
ten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unter-
nehmens / Büros erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 648 BGB).  

 

Die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen werden 
für  

-  Ausführungsplanung sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der 
vereinbarten Vergütung,  
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-  die Leistungen Objektüberwachung / Bauüberwachung, Überwachung der Ausführung 
beziehungsweise der Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung auf 60 v.H. der ver-
einbarten Vergütung festgelegt, 

 -  die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergütung 
festgelegt,  

es sei denn, es werden geringere oder höhere ersparte Aufwendungen oder sonstige 
vergütungsmindernde Umstände von einer Vertragspartei nachgewiesen.  

(3)  Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat 
der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung vertragsgemäß 
erbrachten Leistungen.  

Der Auftragnehmer hat die Kündigung zu vertreten, wenn er  

- die vertraglichen Ziele (die Quantitäts- und Qualitätsziele, die Kostenziele, insbesondere 
die Kostenobergrenze, die Termine/Vertragsfristen) nicht einhält, ohne daran begründet 
gehindert zu sein,  

-  erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefährdet ist, den Auftraggeber jedoch 
darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat,  

-  eine Tätigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein ggf. vorzuhaltendes Baubüro nicht ord-
nungsgemäß personell und/oder sächlich ausgestattet vorhält,  

-  mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät (Schuldnerverzug),  

-  ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachun-
ternehmern) oder von Mitarbeitern seines Unternehmens/Büros ausführen lässt, die nicht 
im gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis zum Vertrag aufgeführt sind,  

- sonst gravierend gegen seine Vertragspflichten verstößt 

oder  

- in sonstiger Weise wiederholt gegen die ihm vertraglich obliegenden Verpflichtungen ver-
stößt,  

und  

die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kündigungsandro-
hung zur Einhaltung, Nachholung oder Nacherfüllung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat 
verstreichen lassen. Für den Fall, dass eine Nachholung oder Nacherfüllung rechtlich 
oder tatsächlich nicht möglich ist, bedarf es keiner Fristsetzung. 

(4) Der Auftraggeber kann auch kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen ein-
stellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Ver-
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fahren beantragt oder ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung man-
gels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergütung 
der bis zur Kündigung vertragsgemäß erbrachten Leistungen.  

(5) Die Kündigung des Vertrages kann auf einen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt 
werden. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbrin-
gende Einzelleistungen.  

 

Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, 
die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers für die im Vertrag genannte Bau-
maßnahme zu nutzen und zu ändern.  

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kündigung zusätzliche Kosten oder Aufwendun-
gen, z. B. durch Verzögerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen 
Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.  

Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn er aus 
Gründen, die zur Kündigung des Vertrages geführt haben, an der Ausführung der ur-
sprünglich vereinbarten Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat. 

(6) Die Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sowie die Kündigung sind schriftlich zu erklä-
ren. Bei einer außerordentlichen Kündigung sind die Kündigungsgründe in kurzer, nach-
vollziehbarer Weise im Kündigungsschreiben darzulegen.  

(7) Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit 
bis zum Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden.  

 

§ 18 Versicherungen 

(1) Zur Sicherung etwaiger Ansprüche des AG gegen den AN hat der AN eine Haftpflichtver-
sicherung bei Vertragsschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht 
der Versicherung erhalten bleibt. Dies gilt auch für den Fall, dass der AN den Versicherer 
wechselt. 

Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen: 

a) für Personenschäden  3,0 Mio. EUR 

b) für sonstige Schäden  1,5 Mio. EUR 

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes übergibt der AN unverzüglich eine Kopie des 
Versicherungsscheins an den AG. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN Erste-
rem die regelmäßige Zahlung der Versicherungsprämien für die vorgenannte Versiche-
rung nachzuweisen. 
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(2)  Legt der AN keinen Nachweis des vertragsgemäßen Versicherungsschutzes vor bzw. 
weist er trotz Verlangens des AG die Zahlung der Versicherungsprämie nicht nach, so 
kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen 
setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch 
innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund kün-
digen. Bevor der Nachweis nicht geführt ist, werden Vergütungsansprüche (auch auf Ab-
schlagszahlung) nicht fällig. 

 

§ 19 Herausgabe, Dokumentation und Planfreigabe 

(1) Die vom AN für den AG gefertigten und beschafften Pläne und Unterlagen sind dem AG 
in 2-facher Ausfertigung in Papierform und außerdem auf Datenträger (im Format MS 
Office, shape-, dxf-, dwg- und gaeb-Format) spätestens nach Erbringung der jeweiligen 
Leistungsphasen auszuhändigen. Sie werden Eigentum des AG. Der AN ist verpflichtet, 
dem AG sämtliche von ihm zur Verfügung gestellten Pläne und Unterlagen zurückzuge-
ben. 

(2)  Der AN ist darüber hinaus verpflichtet, für den AG eine komplette Dokumentation des 
Bauvorhabens in 2-facher Ausführung in Papierform und 1-fach digital auf Datenträger 
zusammenzustellen und im Rahmen der Leistungsphase 8 an den AG zu übergeben. Zur 
Dokumentation zählen insbesondere die As-Built-Pläne, die Werk- und Montageplanung, 
Revisionspläne für die technische Ausrüstung, ggf. notwendige Nachweise nach EnEV, 
das Bautagebuch, Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Abnahmeprotokolle und -be-
scheinigungen der ausführenden Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorlie-
gen), staatlicher Stellen und sonstiger Stellen (bspw. des TÜV), Bewehrungspläne, Ge-
währleistungsübersicht (gewerkeweise Übersichten zu Beginn und Ende der Mängelver-
jährung einschließlich Angaben zu etwaigen Gewährleistungssicherheiten), eine Aufstel-
lung der Wartungsintervalle und Prüflisten für die technischen Anlagen sowie vergleich-
bare Unterlagen. 

(3)  Der AN hat die Ausführungspläne rechtzeitig, in der Regel 21 Tage vor Beginn der Aus-
führung der im jeweiligen Plan enthaltenen Leistung an den AG zur Prüfung vorzulegen. 
Der AG prüft die Pläne lediglich auf Plausibilität. Der AG wird die Pläne unverzüglich, im 
Regelfall innerhalb von 7 Werktagen prüfen und freigeben bzw. mit Änderungsanmerkun-
gen an den AN zurückleiten. Nach den Plänen darf erst nach Freigabe durch den AG 
gebaut werden. Diese Prüfung entlastet den AN im Falle einer mangelhaften Erbringung 
seiner Planungsleistungen nicht. 

 

§ 20 Urheberrecht 

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass kein Urheberrecht nach § 29 UrhG an den 
Leistungen und Arbeitsergebnissen des AN bestehen kann. Der AG kann die Planung 
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des AN für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des AN nutzen und 
ändern. Dasselbe gilt auch für ausgeführte Werke und einen etwaigen Nachbau. 

Für den Fall, dass dies dennoch rechtskräftig festgestellt worden ist, regeln die Parteien 
folgendes: 

Für die vom AN erbrachten und urheberrechtlich geschützten Leistungen und Arbeitser-
gebnissen überträgt der AN hiermit das Nutzungsrecht auf den AG. Hiervon umfasst ist 
das Bearbeitungsrecht und Recht zur Vervielfältigung bzw. vervielfältigen Nutzung ge-
mäß der nachfolgenden Regelungen. 

(2)  Die vorstehende Nutzungsrechtsübertragung umfasst insbesondere das Recht des AG, 
die Leistungen und Arbeitsergebnisse – ganz oder in Teilen – zu vervielfältigen, ein-
schließlich der Errichtung der in § 1 des Vertrages genannten Baumaßnahme. Mit einge-
schlossen ist ferner das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschließlich der 
errichteten Baumaßnahme bzw. Vervielfältigungen hiervon, – ganz oder in Teilen – zu 
veröffentlichen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben, wie insbesondere öffentlich 
zugänglich zu machen und zu senden. 

(3)  Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Änderungen und Bearbei-
tungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errich-
teten Baumaßnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschließlich An- und 
Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsänderungen, Reparaturen und 
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und 
dies dem AN unter Abwägung der Urheber- und Eigentümerinteressen zuzumuten ist. 
Der AN soll vor Änderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehört werden. 

(4)  Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, 
von Dritten ausüben und ausführen zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungs-
rechte einzuräumen. 

(5)  Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des AN im Zusammenhang mit 
vorstehender Nutzungsrechtsübertragung abgegolten. 

(6)  Der AN räumt dem AG darüber hinaus ein Nachbaurecht zur Verwendung der Leistungen 
und Arbeitsergebnisse außerhalb der in § 1 angegebenen Baumaßnahme ein.  

(7)  Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag übertragenen Rechte und Be-
fugnisse vollumfänglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen 
wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei 
die Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter 
verletzt werden, die zu Ansprüchen gegen den AG führen können. Der AN stellt den AG 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben 
werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeinträchtigungen der vertragsgegenständ-
lichen Rechte hat der AN dem AG unverzüglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet 
auch die Rechtsverfolgung/-verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der dem 
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AG durch die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstande-
nen Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Ansprüche des AG 
aus einer Garantieverletzung bleiben unberührt. 

(8)  Der AN ist berechtigt – auch nach Beendigung dieses Vertrages –, das Bauwerk oder die 
bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um fotogra-
fische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Veröffentlichung bedürfen ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG sowie der Einräumung entsprechender 
Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am 
Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbezüglicher Veröffentlichun-
gen namentlich in branchenüblicher Weise genannt zu werden. 

 (9)  Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unbe-
rührt. Im Falle einer Kündigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die 
Nutzungsrechtsübertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung geschaffen hat.  

 

§ 21 Arbeitsgemeinschaft 

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung 
beauftragte, im Vergabeverfahren genannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen sei-
ner Vertretungs-befugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind 
gegenüber dem Auftraggeber unwirksam. 

(2)  Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 

(3)  Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an 
den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftli-
cher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 

§ 22 Schlussbestimmungen 

(1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags 
bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung/Aufhebung dieser Schriftform-
klausel. 

(2)  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder künf-
tig unwirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses 
Vertrags davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Rege-
lung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, 
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich 
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und wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Ver-
trags. 

(3)  Gerichtsstand und Erfüllungsort sind, soweit rechtlich zulässig, der Sitz des AG. 

 

Anlagen: 

Anlage 1 – Angebot des AN vom [Datum] 

Anlage 2 – Vertragsfristen 

Anlage B - Aufgabenbeschreibung 

 

 

 

 

…………………………………………    …………………………………... 

Ort, Datum       Ort, Datum  

 

 

 

………………………………………...    …………………………………… 

Auftraggeber      Auftragnehmer  
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ANLAGE 2 

 

Folgende Vertragsfristen sind für die Leistungsstufe 1 zwingend einzuhalten: 

- Übergabe LPH 3 bis spätestens zum 30.05.2025 


